
Gemeinde Neunheilingen 
 

In der 23. Gemeinderatssitzung am 12.12.2017 der Gemeinde Neunheilingen wurden 

folgende Beschlüsse gefasst: 
 

 

 

 

Änderung der vorliegenden Tagesordnung. 
 

 

 

 

Genehmigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 05.09.2017 

 

 

 

Genehmigung der Niederschrift der Gemeinderatssitzung vom 12.09.2017 

 

 

 

Auf der Grundlage des § 18 des Thüringer Kindertageseinrichtungsgesetzes in der Fassung 

der Änderung vom 04.05.2010 (GVBl. S. 105) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. 

Oktober 2017 (GVBl. S. 199) und des § 10 Abs. 2 Betreibervertrages vom 22.02.2012 

beschließt der Gemeinderat der Gemeinde Neunheilingen den Wirtschaftsplan 2018 des 

AWO KV Bad Langensalza für die Kindertagesstätte „Arche Nouva“ in Neunheilingen. 

 

 

 

Auf der Grundlage der Thüringer Kommunalordnung in der Fassung der 

Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 5 des 

Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91, 95), bestätigt der Gemeinderat der Gemeinde 

Neunheilingen gem. § 22 (3) die Auftragsvergabe „Kindertagesstätte Arche Nouva, 

Tischlerarbeiten“ an die Tischlerei Beck, Schlotheim mit einer Auftragssumme von 2.312,17 

EUR. 

 

 

 

Auf der Grundlage der Thüringer Kommunalordnung in der Fassung der 

Neubekanntmachung vom 28.01.2003 (GVBl. S. 41) zuletzt geändert durch Artikel 5 des 

Gesetzes vom 24. April 2017 (GVBl. S. 91, 95) bestätigt der Gemeinderat der Gemeinde 

Neunheilingen gem. § 22 (3) die Auftragsvergabe „Kindertagesstätte Arche Nouva, 

Schlosserarbeiten“ an den Meisterbetrieb Karl-Heinz-Freytag, Neunheilingen mit einer 

Auftragssumme von 1.995,07 EUR. 

 

 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Neunheilingen beschließt die Bekanntmachung der 

Beschlüsse 143/23/2017 und 144/23/2017. 

Die Beschlüsse und ihre Erläuterungen des Teil I – Öffentliche Sitzung – können zu den 

Dienstzeiten im Hauptamt der Verwaltungsgemeinschaft Schlotheim eingesehen werden. 
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